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102/2016 
 
 
Stadt Bad Wünnenberg                                                                Bad Wünnenberg, den 06.06.2016 
Der Bürgermeister 
- Ordnungsamt - 
 
 
 

Bekanntmachung 

 
 

über die Absicht der Teileinziehung einer öffentlichen Straße 
 
 
 
Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Bad Wünnenberg vom 19.05.2016 soll der südliche Bereich der 
folgenden Straße vom Fahrweg zum Fußweg abgestuft (teileingezogen) werden: 
 

Gemarkung Wünnenberg, Flur 14, Flurstück 397 
(Verbindungsweg zwischen der Rosenstraße und der Mittelstraße) 

 
Eine Karte, aus der die Lage der einzuziehenden Fläche ersichtlich ist, kann während der Dienststun-
den beim Ordnungsamt der Stadt Bad Wünnenberg, Poststraße 15, 33181 Bad Wünnenberg-
Fürstenberg eingesehen werden. 
 
Die Einziehung soll erfolgen, weil für das Wegestück ein öffentliches Interesse zur Nutzung im Rahmen 
einer Außengastronomie besteht. 
 
Das Vorhaben wird gem. § 7 Abs. 4 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
öffentlich bekannt gemacht, um Gelegenheiten zu Einwendungen innerhalb von drei Monaten nach 
Bekanntmachung zu geben. 
 
 
 
gez. 
 
Rüther  
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103/2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

des Jahresabschlusses des A.V.E. Eigenbetrieb Kreis Paderborn zum 31.12.2015 
 
 
 
Der Kreistag des Kreises Paderborn hat in seiner Sitzung vom 25.04.2016 den Jahresabschluss zum 
31.12.2015 festgestellt und einstimmig beschlossen. 
 
Der Kreistag Paderborn stellt den Jahresabschluss des A.V.E. Eigenbetriebs zum 31.12.2015 mit ei-
nem Bilanzgewinn von 0,00 € fest. Der Bilanzgewinn setzt sich zusammen aus dem im Geschäftsjahr 
2015 erzielten Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.812.766,53 €, den Entnahmen aus den Gewinnrückla-
gen zur Verlustdeckung in Höhe von 2.833.218,21 € sowie die an den Kreis Paderborn getätigte Aus-
schüttung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 20.451,68 € auf das ursprünglich eingesetzte 
Stammkapital des Eigenbetriebes. 
 
Der Betriebsleitung wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.  
 
Dem Betriebsausschuss wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.  
 
 
 
 
Der abschließende Vermerk der GPA NRW ist als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht liegen in den Räumen der A.V.E. Entsorgungszentrum 
„Alte Schanze“, 33106 Paderborn öffentlich aus. 
 
 
Paderborn, 08.06.2016 
 
 
gez. 
 
Martin Hübner 
(Betriebsleiter) 
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104/2016 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
Az.: 66.3/40072-16-600 
 
 
 

Immissionsschutz: Westfalia Windkraft GmbH, Auf dem Rohborn 1, 34434 Borgentreich 
Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Betriebs einer Windkraftanlage durch Leistungserhö-

hung zur Nachtzeit in Lichtenau, Gemarkung Hakenberg Flur 1, Flurstück 38 
 
 
Erteilung der Genehmigung 
 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 
Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der 
Westfalia Windkraft GmbH mit Bescheid vom 30.05.2016 die Genehmigung gemäß §§ 16 und 6 BIm-
SchG zur wesentlichen Änderung des Betriebs einer Windkraftanlage vom Typ ENERCON E92 erteilt 
wurde. Die v.g. Anlage ist der Ziffer 1.6.2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes. Die Geneh-
migung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Bestandskraft dieses Bescheides von der 
Genehmigung Gebrauch gemacht worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden (Postfachanschrift: 
Postfach 32 40, 32389 Minden), schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt 
werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
– ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW S. 548) eingereicht werden.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 
16.06.2016 bis einschließlich dem 30.06.2016 bei dem Landrat des Kreises Paderborn,  
 
 
Amt 66.3, Aldegrever Str. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an 
jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen wer- 
den. Von Personen, die im Verfahren Einwendungen erhoben haben, kann der Bescheid dort bis zum 
Ablauf der Klagefrist angefordert werden. 
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Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter  
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen.php einsehbar. 
 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 

http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen.php
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105/2016 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3./40797-16-600 
 
 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage in Paderborn (Ortsteil Benhausen) 
 
Die Franz Göke GbR, Im Sudahl 48, 33100 Paderborn, beantragt gem. § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von einer 
Windkraftanlage in Paderborn, Gemarkung Benhausen, Flur 8, Flurstück 66. Die Windkraftanlage hat 
folgende technische Merkmale: 
 

 Enercon E-82 E2 

 Nabenhöhe 138,38 m 

 Rotordurchmesser 82,00 m 

 Gesamthöhe 179,38 m 

 Nennleistung 2.300 kW 

 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den zugehörigen Antragsun-
terlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzrechtliche 
Prüfung, FFH-Verträglichkeitsuntersuchung, Schall- und Schattengutachten, Gutachten zur Standort-
eignung, Untersuchung zur optisch bedrängenden Wirkung, Typenprüfung) entnommen werden. 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des 
§ 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit  

vom 23.06.2016 bis einschließlich 25.07.2016 
 bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeits-
tag während der Dienststunden eingesehen werden. 
 
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: 
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-
Auslegung.php veröffentlicht. 
 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 08.08.2016) schriftlich bei der vorstehend genannten Be-
hörde erhoben werden. 

http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
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Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für 
ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beur-
teilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öf-
fentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 13.09.2016 ab 09.30 Uhr anberaumt. Es erfolgt eine Gesamterörterung des 
Repoweringvorhabens im Windpark Benhausen mit insgesamt 8 Genehmigungsanträgen. 
 
Er wird gegebenenfalls im Kreishaus Paderborn, Großer Sitzungssaal, Aldegreverstraße  10-14, 33102 
Paderborn durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag 
zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus beson-
deren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, 
die Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren 
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere 
Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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106/2016 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3./41141-16-600 
 
 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage in Paderborn (Ortsteil Benhausen) 
 
Die C+L Windkraft Verwaltungsgesellschaft mbH, Im Wenningsen 17, 33014 Bad Driburg, beantragt 
gem. § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung zur Errichtung und zum 
Betrieb von einer Windkraftanlage in Paderborn, Gemarkung Benhausen, Flur 8, Flurstücke 2, 76, 77 
und 89. Die Windkraftanlage hat folgende technische Merkmale: 
 

 Enercon E-126 EP4 

 Nabenhöhe 135,00 m 

 Rotordurchmesser 127,00 m 

 Gesamthöhe 198,50 m 

 Nennleistung 4.200 kW 

 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den zugehörigen Antragsun-
terlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzrechtliche 
Prüfung, FFH-Verträglichkeitsuntersuchung, Schall- und Schattengutachten, Untersuchung zur optisch 
bedrängenden Wirkung, Gutachten zur Standorteignung, Gutachten zu Freileitungen im Windpark, Ty-
penprüfung) entnommen werden. 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des 
§ 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit  

vom 23.06.2016 bis einschließlich 25.07.2016 
bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeits-
tag während der Dienststunden eingesehen werden. 
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: 
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-
Auslegung.php veröffentlicht. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 08.08.2016) schriftlich bei der vorstehend genannten Be-
hörde erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für 
ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 

http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
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Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beur-
teilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öf-
fentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 13.09.2016 ab 09.30 Uhr anberaumt. Es erfolgt eine Gesamterörterung des 
Repoweringvorhabens im Windpark Benhausen mit insgesamt 8 Genehmigungsanträgen. 
 
Er wird gegebenenfalls im Kreishaus Paderborn, Großer Sitzungssaal, Aldegreverstraße  10-14, 33102 
Paderborn durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag 
zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus beson-
deren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, 
die Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren 
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere 
Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
 



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

73. Jahrgang 15. Juni 2016 Nr. 26 / S. 13    
 
 
107/2016 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3./41142-16-600 
 
 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage in Paderborn (Ortsteil Benhausen) 
 
Die Betreibergesellschaft Windkraft Benhausen mbH & Co. KG, Haidhügel 23, 33100 Paderborn, bean-
tragt gem. § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung zur Errichtung 
und zum Betrieb von einer Windkraftanlage in Paderborn, Gemarkung Benhausen, Flur 8, Flurstück 
101. Die Windkraftanlage hat folgende technische Merkmale: 
 

 Vestas V-126 

 Nabenhöhe 149,00 m 

 Rotordurchmesser 126,00 m 

 Gesamthöhe 212,00 m 

 Nennleistung 3.450 kW 

 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den zugehörigen Antragsun-
terlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzrechtliche 
Prüfung, FFH-Verträglichkeitsuntersuchung, Schall- und Schattengutachten, Untersuchung zur optisch 
bedrängenden Wirkung, Gutachten zur Standorteignung, Typenprüfung) entnommen werden. 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des 
§ 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit  

vom 23.06.2016 bis einschließlich 25.07.2016 
 bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeits-
tag während der Dienststunden eingesehen werden. 
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: 
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-
Auslegung.php veröffentlicht. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 08.08.2016) schriftlich bei der vorstehend genannten Be-
hörde erhoben werden. 

http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
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Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für 
ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beur-
teilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öf-
fentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 13.09.2016 ab 09.30 Uhr anberaumt. Es erfolgt eine Gesamterörterung des 
Repoweringvorhabens im Windpark Benhausen mit insgesamt 8 Genehmigungsanträgen. 
 
Er wird gegebenenfalls im Kreishaus Paderborn, Großer Sitzungssaal, Aldegreverstraße  10-14, 33102 
Paderborn, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag 
zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus beson-
deren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, 
die Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren 
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere 
Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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108/2016 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3./41143-16-600 
 
 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage in Paderborn (Ortsteil Benhausen) 
 
Die Bürgerwindpark Lange Wendung GmbH & Co. KG, Im Wenningsen 17, 33014 Bad Driburg, bean-
tragt gem. § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung zur Errichtung 
und zum Betrieb von einer Windkraftanlage in Paderborn, Gemarkung Benhausen, Flur 8, Flurstück 79. 
Die Windkraftanlage hat folgende technische Merkmale: 
 

 Enercon E-136 EP4 

 Nabenhöhe 135,00 m 

 Rotordurchmesser 127,00 m 

 Gesamthöhe 198,50 m 

 Nennleistung 4.200 kW 

 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den zugehörigen Antragsun-
terlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzrechtliche 
Prüfung, FFH-Verträglichkeitsuntersuchung, Schall- und Schattengutachten, Gutachten zur Standort-
eignung, Typenprüfung) entnommen werden. 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des 
§ 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit  

vom 23.06.2016 bis einschließlich 25.07.2016 
 bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeits-
tag während der Dienststunden eingesehen werden. 
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: 
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-
Auslegung.php veröffentlicht. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 08.08.2016) schriftlich bei der vorstehend genannten Be-
hörde erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für 
ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 

http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
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Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beur-
teilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öf-
fentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 13.09.2016 ab 09.30 Uhr anberaumt. Es erfolgt eine Gesamterörterung des 
Repoweringvorhabens im Windpark Benhausen mit insgesamt 8 Genehmigungsanträgen. 
 
Er wird gegebenenfalls im Kreishaus Paderborn, Großer Sitzungssaal, Aldegreverstraße  10-14, 33102 
Paderborn, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag 
zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus beson-
deren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, 
die Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren 
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere 
Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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109/206 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3./41144-16-600 
 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage in Paderborn (Ortsteil Benhausen) 
 
Die Stelte & Stelte GbR, Münsterstr. 18, 33428 Harsewinkel beantragt gem. § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von einer 
Windkraftanlage in Paderborn, Gemarkung Benhausen, Flur 7, Flurstück 87. Die Windkraftanlage hat 
folgende technische Merkmale: 
 

 Enercon E-126 EP4 

 Nabenhöhe 135,00 m 

 Rotordurchmesser 127,00 m 

 Gesamthöhe 198,50 m 

 Nennleistung 4.200 kW 

 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den zugehörigen Antragsun-
terlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzrechtliche 
Prüfung, FFH-Verträglichkeitsuntersuchung, Schall- und Schattengutachten, Gutachten zur Standort-
eignung, Gutachten zu Freileitungen im Windpark, Typenprüfung) entnommen werden. 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des 
§ 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit  

vom 23.06.2016 bis einschließlich 25.07.2016 
bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeits-
tag während der Dienststunden eingesehen werden. 
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: 
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-
Auslegung.php veröffentlicht. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 08.08.2016) schriftlich bei der vorstehend genannten Be-
hörde erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für 
ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 

http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
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Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beur-
teilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öf-
fentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 13.09.2016 ab 09.30 Uhr anberaumt. Es erfolgt eine Gesamterörterung des 
Repoweringvorhabens im Windpark Benhausen mit insgesamt 8 Genehmigungsanträgen. 
 
Er wird gegebenenfalls im Kreishaus Paderborn, Großer Sitzungssaal, Aldegreverstraße  10-14, 33102 
Paderborn, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag 
zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus beson-
deren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, 
die Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren 
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere 
Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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110/2016 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3./41145-16-600 
 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage in Paderborn (Ortsteil Benhausen) 
 
Die Halsband Göke GbR, Karlstr. 24, 33175 Bad Lippspringe, beantragt gem. § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von einer 
Windkraftanlage in Paderborn, Gemarkung Benhausen, Flur 7, Flurstück 73. Die Windkraftanlage hat 
folgende technische Merkmale: 
 

 Vestas V-126 

 Nabenhöhe 149,00 m 

 Rotordurchmesser 126,00 m 

 Gesamthöhe 212,00 m 

 Nennleistung 3.450 kW 

 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den zugehörigen Antragsun-
terlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzrechtliche 
Prüfung, FFH-Verträglichkeitsuntersuchung, Schall- und Schattengutachten, Gutachten zur Standort-
eignung, Untersuchung zur optisch bedrängenden Wirkung, Typenprüfung) entnommen werden. 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des 
§ 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit  

vom 23.06.2016 bis einschließlich 25.07.2016 
bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeits-
tag während der Dienststunden eingesehen werden. 
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: 
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-
Auslegung.php veröffentlicht. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 08.08.2016) schriftlich bei der vorstehend genannten Be-
hörde erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für 
ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 

http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
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Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beur-
teilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öf-
fentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 13.09.2016 ab 09.30 Uhr anberaumt. Es erfolgt eine Gesamterörterung des 
Repoweringvorhabens im Windpark Benhausen mit insgesamt 8 Genehmigungsanträgen. 
 
Er wird gegebenenfalls im Kreishaus Paderborn, Großer Sitzungssaal, Aldegreverstraße  10-14, 33102 
Paderborn, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag 
zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus beson-
deren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, 
die Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren 
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere 
Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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111/2016 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3./41146-16-600 
 
 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage in Paderborn (Ortsteil Benhausen) 
 
Die VSHG Windenergie GmbH & Co. KG, In der Drift 3, 33100 Paderborn, beantragt gem. § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von 
einer Windkraftanlage in Paderborn, Gemarkung Benhausen, Flur 8, Flurstücke 105 und 106. Die 
Windkraftanlage hat folgende technische Merkmale: 
 

 Vestas V-126 

 Nabenhöhe 149,00 m 

 Rotordurchmesser 126,00 m 

 Gesamthöhe 212,00 m 

 Nennleistung 3.450 kW 

 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den zugehörigen Antragsun-
terlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzrechtliche 
Prüfung, FFH-Verträglichkeitsuntersuchung, Schall- und Schattengutachten, Gutachten zur Standort-
eignung, Untersuchung zur optisch bedrängenden Wirkung, Typenprüfung) entnommen werden. 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des 
§ 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit  

vom 23.06.2016 bis einschließlich 25.07.2016 
bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeits-
tag während der Dienststunden eingesehen werden. 
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: 
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-
Auslegung.php veröffentlicht. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 08.08.2016) schriftlich bei der vorstehend genannten Be-
hörde erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für 
ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 

http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
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Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beur-
teilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öf-
fentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 13.09.2016 ab 09.30 Uhr anberaumt. Es erfolgt eine Gesamterörterung des 
Repoweringvorhabens im Windpark Benhausen mit insgesamt 8 Genehmigungsanträgen. 
 
Er wird gegebenenfalls im Kreishaus Paderborn, Großer Sitzungssaal, Aldegreverstraße  10-14, 33102 
Paderborn, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag 
zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus beson-
deren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, 
die Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren 
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere 
Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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112/2016  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
Az.: 66.3./41147-16-600 
 
 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage in Paderborn (Ortsteil Benhausen) 
 
Herr Ferdinand Füller, Teichweg 10, 33100 Paderborn, beantragt gem. § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von einer 
Windkraftanlage in Paderborn, Gemarkung Benhausen, Flur 8, Flurstück 119. Die Windkraftanlage hat 
folgende technische Merkmale: 
 

 Vestas V-126 

 Nabenhöhe 137,00 m 

 Rotordurchmesser 126,00 m 

 Gesamthöhe 200,00 m 

 Nennleistung 3.450 kW 

 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den zugehörigen Antragsun-
terlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzrechtliche 
Prüfung, FFH-Verträglichkeitsuntersuchung, Schall- und Schattengutachten, Untersuchung zur optisch 
bedrängenden Wirkung, Gutachten zur Standorteignung, Typenprüfung) entnommen werden. 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des 
§ 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit  

vom 23.06.2016 bis einschließlich 25.07.2016 
bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem behördlichen Arbeits-
tag während der Dienststunden eingesehen werden. 
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: 
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-
Auslegung.php veröffentlicht. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 08.08.2016) schriftlich bei der vorstehend genannten Be-
hörde erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für 
ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 

http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
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Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beur-
teilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öf-
fentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 13.09.2016 ab 09.30 Uhr anberaumt. Es erfolgt eine Gesamterörterung des 
Repoweringvorhabens im Windpark Benhausen mit insgesamt 8 Genehmigungsanträgen. 
 
Er wird gegebenenfalls im Kreishaus Paderborn, Großer Sitzungssaal, Aldegreverstraße  10-14, 33102 
Paderborn, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag 
zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus beson-
deren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, 
die Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren 
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere 
Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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113/2016 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3./40079-16-600 
 
 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage in Bad Wünnenberg (Ortsteil Haaren) 
 
Die Windpark Fündling Entwicklungs GmbH & Co. KG, Auf der Schanze 4, 33181 Bad Wünnenberg, 
beantragt gem. § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung zur Errich-
tung und zum Betrieb von einer Windkraftanlage in Bad Wünnenberg, Gemarkung Haaren, Flur 3, 
Flurstück 123. Die Windkraftanlage hat folgende technische Merkmale: 
 

 Enercon E-115 

 Nabenhöhe 122,05 m 

 Rotordurchmesser 115,71 m 

 Gesamthöhe 179,90 m 

 Nennleistung 3.000 kW 

 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den zugehörigen Antragsun-
terlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzprüfung, 
Schall- und Schattengutachten, Gutachten zur Standorteignung, Typenprüfung) entnommen werden. 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des 
§ 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit 

vom 22.06.2016 bis einschließlich 21.07.2016 
bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, und der Stadtverwaltung Bad Wünnenberg, Bau-
amt, Zimmer 01, Kirchstr. 10, 33181 Bad Wünnenberg, aus. Er kann dort an jedem behördlichen Ar-
beitstag während der Dienststunden eingesehen werden. 
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: 
 
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-
Auslegung.php veröffentlicht. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 05.08.2016) schriftlich bei den vorstehend genannten 
Behörden erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei den o. g. Behörden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwen- 
 

http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
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dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für 
ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beur-
teilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öf-
fentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 20.09.2016 ab 09.30 Uhr anberaumt.  
 
Er wird gegebenenfalls im Rathaus der Stadt Bad Wünnenberg, Poststr. 15, 33181 Bad Wünnenberg, 
durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag zu gleicher 
Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus beson-
deren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, 
die Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren 
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere 
Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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114/2016 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3./40333-16-600 
 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage in Bad Wünnenberg (Ortsteil Elisenhof) 
 
Die Bürgerwind Elisenhof GmbH & Co. KG, Elisenhof 14, 33181 Bad Wünnenberg, beantragt gem. § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb 
von einer Windkraftanlage in Bad Wünnenberg, Gemarkung Elisenhof, Flur 2, Flurstücke 73 und 249. 
Die Windkraftanlage hat folgende technische Merkmale: 
 

 Nordex N-117 Delta 

 Nabenhöhe 141,00 m 

 Rotordurchmesser 116,80 m 

 Gesamthöhe 199,40 m 

 Nennleistung 3.000 kW 

 
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den zugehörigen Antragsun-
terlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzfachliches 
Kurzgutachten, Schall- und Schattengutachten, Untersuchung zur optisch bedrängenden Wirkung, 
Gutachten zur Standorteignung, Typenprüfung) entnommen werden. 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des 
§ 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit  

vom 22.06.2016 bis einschließlich 21.07.2016 
bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 
C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, und der Stadtverwaltung Bad Wünnenberg, Bau-
amt, Zimmer 01, Kirchstr. 10, 33181 Bad Wünnenberg aus. Er kann dort an jedem behördlichen Ar-
beitstag während der Dienststunden eingesehen werden. 
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: 
 
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-
Auslegung.php veröffentlicht. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 05.08.2016) schriftlich bei den vorstehend genannten 
Behörden erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei den o. g. Behörden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwen- 
 

http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
http://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php
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dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für 
ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzu-
geben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungs-
schreiben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beur-
teilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öf-
fentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungs-
behörde zunächst auf den 27.09.2016 ab 09.30 Uhr anberaumt.  
 
Er wird gegebenenfalls im Rathaus der Stadt Bad Wünnenberg, Poststr. 15, 33181 Bad Wünnenberg, 
durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag zu gleicher 
Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus beson-
deren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, 
die Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren 
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere 
Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
 


